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Erwägungen

E. 1
1.1Mit seinem Gesuch verlangt der Rekurrent in verfahrensrechtlicher Hinsicht vorab den
Ausstand praktisch aller Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten, Richterinnen,
Ersatzrichterinnen, Richter und Ersatzrichter sowie Gerichtsschreiberinnen und
Gerichtsschreiber. Über streitige Ausstandsgesuche entscheidet nach § 43 GOG
grundsätzlich die zuständige Gerichtskammer in Abwesenheit des betroffenen
Gerichtsmitglieds. Demgegenüber kann eine Behörde selbst über ihren eigenen Ausstand
bzw. über denjenigen ihrer Mitglieder bestimmen, wenn die gestellten Ablehnungsbegehren
unzulässig sind (BGer 2C_615/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 5, 2C_305/2011 vom 22.
August 2011 E. 2.6, 2C_8/2007 vom 27. September 2007 E. 2.4 und 2D_11/2009 vom 14.
April 2009 E. 2; VGE VD.2013.60 vom 6. August 2014 E. 2.2). Dies ist hier der Fall.

Soweit der Rekurrent den Ausstand dieser Gerichtsmitglieder in weitschweifigen
Erwägungen mit ihrer Beteiligung am Entscheid VGE VD.2013.60 vom 6. August 2014 zu
begründen sucht, ist er daran zu erinnern, dass mit diesem Urteil sein Rekurs gutgeheissen
worden ist. Im Übrigen nimmt der Gesuchsteller ein weiteres Mal Argumente auf, welche
das Verwaltungsgericht bereits mit seinen rechtskräftigen Urteilen DG.2013.20 vom 5.
November 2013 sowie VD.2013.60 vom 6. August 2014 zu beurteilen hatte. Darauf braucht
nicht weiter eingetreten zu werden. Schliesslich richtet sich das Begehren in pauschaler und
nicht weiter begründeter Weise gegen sämtliche Mitglieder des Appellationsgericht. Dies
ist unzulässig, können doch die Kammern des Gerichtes als solche nicht abgelehnt werden
(vgl. § 42 Abs. 8 GOG; BGer 2C_305/2011 vom 22. August 2011 E. 2.6; VGE VD.2013.60
E. 2.2.4). Auf das Ausstandsbegehren ist daher auch insoweit nicht einzutreten.

1.2In der Sache verlangt der Rekurrent die Wiedererwägung des formell rechtskräftig
gewordenen Kostenentscheids des Urteils VD.2013.60 vom 6. August 2014.
Wiedererwägungsgesuche können wesensgemäss nur gegen erstinstanzliche Verfügungen
einer Verwaltungsbehörde gerichtet sein. Rechtmittelentscheide sind dagegen grundsätzlich
nur der Revision zugänglich (vgl. VGE DG.2013.3 vom 23. Mai 2013 E. 1 mit Hinweis
aufRhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser,Öffentliches Prozessrecht, 3. Aufl. Basel
2014, Rz 657).  Zu prüfen ist daher das eventualiter gestellte Revisionsgesuch.

1.2.1Die Revision von rechtskräftigen Entscheiden des Verwaltungsgerichts wird im
Verwaltungsrechtspflegegesetz nicht gesetzlich geregelt. Es stellt jedoch eine grundsätzlich
in allen Prozessverfahren Geltung beanspruchende Verfahrensgarantie dar, ein materiell
und formell rechtskräftiges Urteil, das mit der materiellen Wahrheit nicht übereinstimmt,
unter bestimmten Voraussetzungen korrigieren zu können (BGE 127 I 133 E. 4 f. S. 136 f.;
VGE VD.2013.237 vom 14. April 2014 E. 2.1). Praxisgemäss besteht abgeleitet aus Art. 29



Abs. 1 und 2 BV ein Anspruch auf Revision, wenn sich die Umstände seit dem
rechtskräftigen Entscheid wesentlich geändert haben oder wenn Tatsachen oder
Beweismittel vorgebracht werden, die im früheren Verfahren nicht bekannt waren und die
der Gesuchsteller aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht geltend machen konnte
oder zu deren Geltendmachung er keinen Anlass hatte (vgl. dazuStamm, Die
Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: Buser [Hrsg.], Neues Handbuch des Staats- und
Verwaltungsrechts des Kantons Basel-Stadt, Basel 2008, S. 477, 517 m.w.H.; BGE 127 I
133 E. 6 S. 137; 120 I b 42 E. 2b S. 46 f.; VGE VD.2012.185 vom 4. März 2013 E. 2.1,
VD.2011.91 vom 6. September 2011; VD.2009.688 vom 10. August 2011 E. 2). Ein
Entscheid, der materiell und formell rechtskräftig ist und daher anders nicht mehr
abgeändert werden kann, muss im Interesse der Wahrheitsfindung mit dem
ausserordentlichen Rechtsmittel der Revision korrigiert werden können, wenn sich
nachträglich herausstellt, dass er auf einer falschen tatsächlichen Grundlage beruht
(BGE 127 I 133 E. 6 S. 137 m.w.H.; siehe auchScherrer, in: Waldmann/Weissenberger
[Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, Art. 66 VwVG N 2, undSchwank, Das
verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, Diss. Basel 2003, S. 36).
Voraussetzung ist allerdings, dass sich nachträglich herausstellt, dass der Entscheid auf
falschen tatsächlichen Grundlagen beruht. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist dabei die
Geltendmachung neuer Tatsachen oder Beweismittel an die gleich strengen
Voraussetzungen geknüpft, die in der Praxis bei der Bejahung eines Revisionsgrundes in
den gesetzlich geregelten Fällen gelten. In Konkretisierung der verfassungsrechtlichen
Anforderungen an ein Revisionsgesuch kann dabei auf die gesetzliche Regelung im
Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVG; SR 172.021) und in der
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) verwiesen werden (vgl.
VGE VD.2011.49 vom 19. April 2011 E. 1.6.5, VD.2011.121 vom 18. Dezember 2012).
Neu sind Tatsachen nur, wenn sie sich bis zum Zeitpunkt, da ihre Geltendmachung im
Hauptverfahren prozessual zulässig war, verwirklicht haben, jedoch der um Revision
ersuchenden Person trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt waren (für das
VwVG:Scherrer, a.a.O., Art. 66 VwVG N 25). Mit einem Revisionsgesuch darf nicht
nachgeholt werden, was bei zumutbarer Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren hätte
geltend gemacht werden können (Schwank, a.a.O., S. 37). Revisionsgesuche dürfen nicht
dazu dienen, rechtskräftige Entscheide immer wieder in Frage zu stellen und gesetzliche
Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen (BGE 127 I 133 E. 6 S. 138).

1.2.2Die Begründung des vorliegenden Revisionsgesuchs entspricht inhaltlich praktisch
wörtlich der Begründung der Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts
VD.2013.60 vom 6. August 2014 an das Bundesgericht (vgl. Ziff. II. 1-7 der
Beschwerdebegründung vom 25. September 2014 = Ziff. I 1-7 der vorliegenden
Gesuchsbegründung vom 17. November 2014). Dem Gesuchsteller wäre es daher ohne
weiteres möglich gewesen, die von ihm geltend gemachten Rügen gegen das zu
revidierende Urteil bereits mit Rechtsmittel ans Bundesgericht geltend zu machen. Da seine
Säumnis in jenem Verfahren nicht durch ein unverschuldetes Hindernis begründet worden
ist, trat das Bundesgericht darauf nicht ein. Diese Säumnis kann nach dem in Erwägung
1.2.1 hiervor Gesagten nicht mit einem Revisionsgesuch beim Verwaltungsgericht geheilt
werden.

1.2.3Im Übrigen wäre auch sonst festzustellen, dass der Rekurrent in der Sache keine neuen
Tatsachen geltend macht, sondern sich darauf beschränkt, appellatorische Kritik am



rechtskräftigen Kostenentscheid im Verfahren VD.2013.60 zu üben. Diese ist nicht im
Rahmen des Revisionsverfahrens zu hören.

Aus dem Gesagten folgt, dass auf das Revisionsgesuch nicht einzutreten ist.

E. 2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Rekurrent dessen Kosten zu tragen. Mit seinem
Gesuch beantragt der Rekurrent die Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung. Nach
Art. 29 Abs. 3 BV hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt,
Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos
erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig erscheint, hat sie ausserdem
Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. Voraussetzung ist somit die Bedürftigkeit des
Betroffenen und die Nichtaussichtslosigkeit der Rechtssache. Als aussichtslos sind nach der
bundesgerichtlichen Praxis Prozessbegehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten
beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft
bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich
Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig
geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt,
sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde
(BGer 8C_453/2011 vom 29. Juli 2011 E. 2.3; BGE 133 III 614 E. 5 S. 616). Ob im
Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen
und summarischen Prüfung der Prozessaussichten zur Zeit, zu der das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege gestellt wird (zum Ganzen BGE 133 III 614 E. 5 S. 616 und
129 I 129 E. 2.3.1 S. 135 f. mit weiteren Hinweisen). Das kantonale Recht geht über diese
verfassungsrechtliche Minimalgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV nicht hinaus.

Vorliegend erscheint das Revisionsgesuch, mit dem der Gesuchsteller durch die
Einreichung einer Kopie seine im bundesgerichtlichen Verfahren erhobenen Rügen
lediglich wiederholt und so seine Säumnis in jenem Verfahren zu heilen versucht, als
aussichtslos, wenn nicht geradezu trölerisch (vgl. dazu VGE VD.2014.77 vom 30. Juli 2014
E. 3; BE.2011.126 vom 25. November 2011, E. 3.2). Das Gesuch um Bewilligung der
unentgeltlichen Prozessführung ist daher abzuweisen.
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